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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführer wenden sich dagegen, dass eine Strafuntersuchung wegen Betrugs,
versuchten Betrugs, Urkundenfälschung, Falschbeurkundung, ungetreuer
Geschäftsbesorgung, Veruntreuung, falscher Anschuldigung sowie Irreführung der
Rechtspflege mangels Beweises eingestellt und im angefochtenen Entscheid ein dagegen
gerichteter Rekurs abgewiesen wurden, soweit darauf einzutreten war. Da die
Beschwerdeführer indessen nicht Privatstrafkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 4
BGG und nicht Opfer im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG sind, sind sie als
Geschädigte zur vorliegenden Beschwerde grundsätzlich nicht legitimiert ( BGE 133 IV
228 ).

Die Beschwerdeführer können nur die Verletzung von Verfahrensrechten geltend machen,
deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Zulässig sind dabei Rügen,
die formeller Natur sind und von der Prüfung der Sache selber getrennt werden können.
Denn auf eine solche Prüfung in der Sache haben nicht Legitimierte keinen Anspruch (
BGE 119 Ib 305 E. 3; 118 Ia 323 E. 1A; 117 Ia 90 E. 4A; 114 Ia 307 E. 3c).

Die Beschwerdeführer anerkennen, in der Hauptsache hingen Freispruch oder Verurteilung
des Beschwerdegegners von der Würdigung der Beweise ab (Beschwerde S. 6 Ziff. 17). Sie
machen aber geltend, in einem Zweifelsfall sei der Angeschuldigte einem Gericht zu
überweisen (Beschwerde S. 6 Ziff. 18). Entgegen ihrer Ansicht (Beschwerde S. 7 Ziff. 19)
kann indessen die Frage, ob ein Zweifelsfall vorliegt, nur aufgrund einer materiellen
Prüfung des angefochtenen Entscheids beurteilt werden. Darauf haben Geschädigte jedoch
keinen Anspruch. Die Hinweise auf das Willkürverbot und auf den Anspruch auf eine
unabhängige, unparteiische und verlässliche Rechtsprechung (Beschwerde S. 7 Ziff. 19)
vermögen daran nichts zu ändern. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Dem
Beschwerdegegner ist keine Entschädigung auszurichten, weil er vor Bundesgericht keine
Umtriebe hatte.
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